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Ablauf
9:30 Uhr Begrüßung, Vorstellung, Programm
9:45 Uhr Beiträge der Partnerorganisationen 

• VALIKOM LGH, Düsseldorf (Tina Rapp): Zertifizierung der (teilweisen) 
Gleichwertigkeit mit einem anerkannten Berufsabschluss 

• Autonome Provinz Bozen – Südtirol: (Christian Tecini): Südtiroler Modell der 
Zertifizierung /Validierung 

• WBA-Weiterbildungsakademie Österreich (Karin Reisinger): Die wba-Zertifizierung 
und ihre Wertigkeit im Feld der Erwachsenenbildung

• Volkshilfe OÖ (Karin Rosenblattl): Das CH-Q Kompetenzprofil - Nutzung des 
Dokuments und der Ergebnisse in Bewerbungsprozessen für Arbeit und Bildung

• HeurekaNet (Andreas Schulte-Hemming, Marcus Flachmeyer): Varianten der 
Zertifizierung im Altenpflegesektor 

13:00 Uhr Verabschiedung der Gäste
13:00 Uhr Weitere Projektorganisation, -planung
13:30 Uhr Verabschiedung 2



Verbundprojekt »Aufbau von Kompetenzzentren zur Durchführung von Validierungsverfahren für duale Berufe bei zuständigen Stellen«

www.validierungsverfahren.de
1

Das Handwerk in Nordrhein-Westfalen

Verbundprojekt der Handwerkskammern, Industrie- und 
Handelskammern sowie Landwirtschaftskammern

Ausbau von Kompetenzzentren zur Durchführung von 
Validierungsverfahren für duale Berufe bei zuständigen 

Stellen (ValiKom Transfer)

Projektlaufzeit: 
01.11.2018 – 31.10.2024



Verbundprojekt »Aufbau von Kompetenzzentren zur Durchführung von Validierungsverfahren für duale Berufe bei zuständigen Stellen«

www.validierungsverfahren.de
2

Prozessschritte 

Information und 
Beratung Dokumentation Bewertung Zertifizierung
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Zertifizierung
Mögliche Ergebnisse

 volle 
 teilweise                   Gleichwertigkeit mit einem Berufsabschluss
 keine

Foto: HWK Hannover
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Zertifikat – volle Gleichwertigkeit
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Zertifikat – teilweise Gleichwertigkeit
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Hintergründe
Projektziel von ValiKom
 Entwicklung und Erprobung eines standardisierten 

Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahrens, das sich an den Ordnungsmitteln 
ausrichtet
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Hintergründe
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse (BQFG -
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz)
 Gesetz, das zum 1.4.2012 in Kraft getreten ist
 Gilt für reglementierte (z. B. Ärzt*tin, Apotheker*in) und nicht reglementierte 

Berufe (duale Ausbildungsberufe), die in der Zuständigkeit des Bundes liegen
 Landesrechtlich geregelte Berufe sind über Landesgesetze geregelt

 Regelt einen allgemeinen Anspruch auf Überprüfung der Gleichwertigkeit einer 
im Ausland erworbenen Berufsqualifikation mit dem vergleichbaren deutschen 
Berufsabschluss
 Bei reglementierten Berufen i.d.R. Voraussetzung, um in diesem Beruf in 

Deutschland arbeiten zu können oder sich selbstständig zu machen
 Bei nicht reglementierten Berufen Anerkennung ebenfalls hilfreich
 Seit Fachkräfteeinwanderungsgesetz (2020) ist Anerkennung meist 

Voraussetzung für Einwanderung nach Deutschland für Drittstaatler
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Hintergründe
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse (BQFG)
 Personen mit anerkannten ausländischem Abschluss sind Personen mit 

deutschem Abschluss gleichgestellt, z.B. Zulassung zur Meisterprüfung (bei 
zulassungspflichtigen Berufen)

 Auszug§49 HWO Abs. 1:
 Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer eine Gesellenprüfung in dem 

zulassungspflichtigen Handwerk, in dem er die Meisterprüfung ablegen will, 
…. oder eine Gleichwertigkeitsfeststellung nach§40a für das 
entsprechende zulassungspflichtige Handwerk oder für ein verwandtes 
zulassungspflichtiges Handwerk besitzt. 
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Hintergründe
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse (BQFG)
 Ausgangspunkt: abgeschlossene formale Berufsbildung im Ausland, die mit einer 

deutschen Referenzqualifikation verglichen wird. 
 Ergänzend werden auch nicht-formal oder informell erworbene Kompetenzen 

berücksichtigt (z.B. Berufserfahrung)
 Verfahrensdurchführung: 

 Analyse schriftlich dokumentierter Qualifikationsnachweise 
 im Falle von Nachweislücken ist die Durchführung eines individuellen 

Qualifikationsanalyse-Verfahrens (§14 BQFG) möglich
 Ergebnis: 

 Wenn keine wesentlichen Unterschiede zwischen im Ausland erworbener 
Qualifikation und inländischen Referenzqualifikation festgestellt werden, wird ein 
Gleichwertigkeitsbescheid erteilt. 

 Werden in Teilbereichen der Referenzqualifikation wesentlichen Unterschiede 
festgestellt, wird eine teilweise Gleichwertigkeit bescheinigt und die wesentlichen 
Unterschiede zur Referenzqualifikation beschrieben. 



Berufliche Weiterbildung

Zertifizieren und Validieren von Kompetenzen

DEValAT 2023



› Gesetzesvertretendes Dekret vom 16. Januar 2013, Nr. 13 (Festlegung der Rahmenbedingungen 
für ein nationales System zur Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen)

› Landesgesetz Nr. 40 vom 12. November 1992, Art. 6/bis (Validierung und Zertifizierung der 
Kompetenzen)

„(1) Im Einklang mit den Leitlinien der europäischen Union und mit dem 
gesetzesvertretenden Dekret vom 16. Jänner 2013, Nr. 13, fördert die Autonome Provinz 
Bozen Maßnahmen und Dienste zur Validierung und Zertifizierung von Kompetenzen, welche 
die Personen im Laufe ihres Lebens in einem formellen, nicht formellen oder informellen 
Kontext erworben haben.
(1/bis) Das System zur Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen wird von den für die 
Berufsbildung zuständigen Landesdirektionen in Zusammenarbeit mit den 
Landesberufsschulen geführt.“

› Beschluss der Landesregierung vom 25. Oktober 2022, Nr. 770. (Landesverzeichnis der 
Abschlusstitel und der beruflichen Qualifikationen und Kriterien für die Validierung und 
Zertifizierung von Kompetenzen)

Rechtliche Grundlagen Validierung und Zertifizierung



Zertifizierung und Validierung

Landesverzeichnis

Berufliche Qualifikation

(Gesamtheit)

Ausbildungsberuf

(Kompetenzbündel)

ValidierungZertifizierung
Verwertbarkeit 

am Arbeitsmarkt



Landesverzeichnis der Abschlusstitel der 
Berufsbildung und der Beruflichen Qualifikationen

› Berufliche Weiterbildung: Berufliche 
Qualifikationen 

› Andere Berufliche Qualifikationen (z.B. 
Meister*in)

A
b

sc
h

n
it

te › Lehre

› Vollzeitausbildung



Berufliche Qualifikation



Bewertung: Zertifizierungsprüfung

Lehrgang der Beruflichen 
Weiterbildung (LBS) 

Zertifikat

Zugang: Information und Beratung

Dienst: Erfassen der Beruflichen 
Erfahrungen 

(Identifizierung/Dokumentation)

Der Weg zum Zertifikat (Berufliche Qualifikation)



Identifizierung und Sichtbarmachung der beruflichen Erfahrungen

Identifizierung und Dokumentation

auf der Grundlage durchgeführter Tätigkeiten

die zurückzuführen sind auf die Tätigkeiten der Beruflichen Qualifikation 
oder des Ausbildungsberufes bzw.

auf die Kompetenzen, die zertifiziert oder validiert werden sollen.



Bildquelle: internes Archiv

Bewertung: Zertifizierungsprüfung





Berufliche Qualifikationen

› Skiservicetechniker/Skiservicetechnikerin
› Fenstermonteur/Fenstermonteurin
› Diätkoch/Diätköchin
› Einrichtungsberater/Einrichtungsberaterin
› Imker/Imkerin
› Anbau, Ernte, Vermarktung von Heil- und 

Gewürzpflanzen sowie Wildkräutern
› Planung und Unterstützung beim 

Fitnesstraining
› Fachkraft für Abfallbewirtschaftung
› Junior Assistant Manager/Managerin (JAM)
› Pizzabäcker/Pizzabäckerin
› Hirte/Hirtin
› Experte für Baubiologie/Expertin für 

Baubiologie
› Barkeeper/Barkeeperin
› Almsenner/Almsennerin

Bildquellen: Pixabay, 
internes Archiv



› Über 300 Personen mit Zertifikat

Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung
christian.tecini@provinz.bz.it Tel +39 0471 416926

Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung
elena.gerolimon@provinz.bz.it Tel +39 0471 414405

Bildquelle: internes Archiv

mailto:christian.tecini@provinz.bz.it
mailto:elena.gerolimon@provinz.bz.it


Die wba –

Weiterbildungsakademie 

Österreich

Methodenworkshop

Die wba-Zertifizierung und ihre 

Wertigkeit im Feld der 

Erwachsenenbildung 

Karin Reisinger, 03.05.2023

Die wba ist eine Einrichtung des Kooperativen 

Systems der österreichischen Erwachsenenbildung, 

gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

und des Bundesministeriums für. Bildung, 

Wissenschaft und Forschung.



Übersicht

1. Kurzer Einblick in die 

Entstehungsgeschichte der wba

2. Abschlüsse der wba

3. Verwertbarkeit der Abschlüsse



Kurzer Einblick in die Entstehungsgeschichte 

der wba

ESF-Projekt, 3 Jahre (Ende 2003 – Anfang 2007) unter der 

Federführung des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen

Überlegungen schon in den Jahren davor: keine einheitliche, 

verbindliche, standardisierte oder allgemein anerkannte Aus- bzw. 

Weiterbildung für Erwachsenenbildner:innen – aber viele Angebote

Einbindung der wichtigsten Stakeholder von Beginn an (Ministerium, 

bifeb, BFI, Bildungshäuser, Ring österreichischer Bildungswerke, 

Ländliches Fortbildungsinstitut…)

Hohe Motivation aller Beteiligten, intensives Arbeiten an den Details bei 

mehrtägigen Klausuren (Curriculum, Methoden, Struktur, Finanzierung 

etc.)



Breite Trägerschaft der wba – Synergien und 

Vernetzung
Start der wba am 1.2.2007

Getragen vom Kooperativen System der Österreichischen Erwachsenenbildung 

(Konferenz der Erwachsenenbildung Österreich (10 bundesweit agierende, 

gemeinnützige Einrichtungen) + Bundesinstitut für Erwachsenenbildung)

Träger entwickeln und gestalten mit (z.B. Änderungen Qualifikationsprofil)

Förderung mit EU-Mitteln und Ministerium (dzt. Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Forschung); daher Tätigkeit immer auch in Abstimmung mit dem Ministerium

Synergien mit Ö-Cert und Initiative Erwachsenenbildung (Bürogemeinschaft), CONEDU 

(erwachsenenbildung.at), Arbeiterkammer, andere Validierungsstellen national und 

international etc. 

Mitwirkung in EU-Projekten

Job Shadowing, Präsentationen, Teilnahme an einschlägigen Tagungen

Zur Verfügung Stellung des Know-Hows (z.B. Seminare zu NQR und 

Lernergebnisorientierung, Mitarbeit im NQR-Beirat) 



Abschlüsse in der wba

wba-Zertifikate (NQR Stufe 5)

• Zertifizierte:r Erwachsenenbildner:in

• Zusatzmodul: Zertifizierte:r Basisbildner:in

wba-Diplome (NQR Stufe 6)

• Diplomierte:r Erwachsenenbildner:in

- Lehren/Gruppenleitung/Training

- Beratung

- Bildungsmanagement

- Bibliothekswesen

Es gibt keine gesetzliche Grundlage für

die wba-Abschlüsse (non-formal)

Besuch der OTH Regenburg in der wba (09.03.2023)



Vorteile einer wba-Zertifizierung

Bündelung & Sichtbarmachung von Kompetenzen

berufs- und praxisbegleitend

institutionenübergreifender Abschluss

Erfüllung von Fördervorgaben (Ö-Cert, Initiative Erwachsenenbildung)

NQR-Einstufung – Transparenz und europaweite Vergleichbarkeit

Stärkung der Persönlichkeit und Selbstreflexion



Anerkennung der Abschlüsse
AMS Wien: 5-Punkte Trainer:in als wba-zertifizierte:r und/oder wba-diplomierte:r

Erwachsenenbildner:in bei zusätzlicher Erfüllung der "Muss-Kriterien".

AMS Wien: 10-Punkte Trainer:in als wba-zertifizierte:r und/oder wba-diplomierte:r

Erwachsenenbildner:in bei zusätzlicher Erfüllung der "Muss-Kriterien" und Nachweis von 

2,5-jährigen Praxiszeiten.

Ö-Cert: Ein wba-Zertifikat/Diplom wird bei den organisationsbezogenen 

Grundvoraussetzungen als pädagogisch fundierte Aus- bzw. Weiterbildung ("pädagogischer 

Nachweis") anerkannt.

Initiative Erwachsenenbildung: Qualifikation als Trainer:in im Bereich Pflichtschulabschluss mit 

wba-Zertifikat (gewählter Bereich Lehren bei der Zertifizierungswerkstatt) und wba-Diplom 

Schwerpunkt Lehren

Initiative Erwachsenenbildung: Qualifikation als Berater:in in den Bereichen 

Pflichtschulabschluss und Basisbildung (gewählter Bereich Beratung bei der 

Zertifizierungswerkstatt) und wba-Diplom Schwerpunkt Beratung

Qualifikation als Basisbildner:in in IEB geförderten Kursen mit wba-Zertifikat und Zusatzmodul 

Basisbildung

Anerkennung als Qualifikation bei EU-geförderten Projekten

Bestandteil der Personalentwicklung in Organisation (z.B. den Feuerwehrschulen, Ländliches 

Fortbildungsinstitut)



Bildungspolitische Ziele der wba

Schaffung eines einheitlichen Qualifikationsstandards 
für Erwachsenenbildner:innen

Beitrag zur Professionalisierung und 
Qualitätsentwicklung der Erwachsenenbildung in 
Österreich

Schaffung eines Berufsbildes Erwachsenenbildner:in

Sichtbarmachtung und Aufwertung der 
Erwachsenenbildung



Herausforderungen

Die Erwachsenenbildung lebt von Quereinsteiger:innen. 

Hoher Anteil an ehrenamtlich und nebenberuflich Tätigen. Ein wba-Zertifikat ist für 

diese Personengruppe oftmals zu aufwändig.

Eine eventuelle Normierung bzw. Standardisierung der Erwachsenenbildung stößt 

auf Skepsis. 

Eine wba-Zertifizierung soll daher nicht verbindlich für alle Beschäftigten in der 

Erwachsenenbildung verlangt werden.

Gratwanderung zwischen Professionalisierung und Reglementierung.

Grundsätzlich waren die Vorbehalte in den ersten Jahren der wba größer. 

Zwischenzeitlich hat es sich als seriöse Qualifikation etabliert, die in manchen 

Bereichen als Qualifikationsnachweis (neben anderen Möglichkeiten) verlangt 

wird, grundsätzlich aber auf Freiwilligkeit beruht.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Besuchen Sie uns: 

https://wba.or.at

Karin Reisinger

karin.reisinger@wba.or.at

Tel. +43 1 524 2000-12 

mailto:karin.reisinger@wba.or.at


IdA - Integration durch Arbeit

CH-Q Kompetenzprofil

Nutzung des Dokuments und der Ergebnisse in 
Bewerbungsprozessen für Arbeit und Bildung

Linz, 3. Mai 2023                                                        Karin Rosenblattl

Dieses Projekt wird durch das AMS 
Oberösterreich finanziert.



Projekt IdA – Integration durch Arbeit

Unsere Zielgruppen:

• Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte

• Menschen mit Migrationsbiografie  

• Personen mit humanitären Aufenthaltstitel (AB+)

• im erwerbsfähigen Alter zwischen 16 und 60 Jahren

• mit freiem Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt

Dieses Projekt wird durch das AMS 
Oberösterreich finanziert. 



Projekt IdA – Integration durch Arbeit
• Erstgespräch: Erhebung des sozialen und beruflichen 

Umfelds 

• berufliche Orientierung und Suche nach Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten

• Unterstützung bei der aktiven Arbeitssuche

• Erstellung von Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 
Bewerbungsschreiben)

• Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch 
(Bewerbungstraining)

• Kontaktherstellung zu zukünftigen Arbeitgebern und 
Bildungseinrichtungen

• Nachbetreuung

Dieses Projekt wird durch das AMS 
Oberösterreich finanziert. 



IdA – Angebote im Überblick

Arbeitsplatzfindung 
(Jobcoaching)

Sozial-
/Berufsanamnese

Bildungs-
/Berufsberatung

Arbeitsmarktberatung

Nachbetreuung

Gruppen- und 
Einzelangebote

CH-Q 
Kompetenzprofilerstellung

Interkulturelles Bewerbungstraining

Dieses Projekt wird durch das AMS 
Oberösterreich finanziert. 



Das CH-Q Kompetenzprofil

• CH-Q (Chance Qualifikation)
• „Schweizer Kompetenzmanagement-Programm“
• in Österreich – „CH-Q Kompetenzprofilerstellung“
• Portfolioverfahren – CH-Q Mappe entwickelt für 

Migrant:innen – Zusammenarbeit mit BILL-Institut für 
Bildungsentwicklung in Linz

• Durchführung: Einzel – und Gruppensettings
• Ablauf: Erstgespräch, 5 Module, Abschlussgespräch –

Evaluierung

Dieses Projekt wird durch das AMS 
Oberösterreich finanziert. 



Das CH-Q Kompetenzprofil 

Dieses Projekt wird durch das AMS 
Oberösterreich finanziert. 

1. Biografiearbeit
2. Fähigkeiten und 

Kompetenzen kennen und 
benennen

3. Leistungen erfassen 4. Erstellung des persönlichen 
Kompetenzprofils

5. Zukunftsperspektiven 
und Chancen



Das CH-Q Kompetenzprofil

• Ziele/Nutzen: Klarheit über die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen 

(ver)schaffen

• Formelle und informelle Kompetenzen erkennen

• Selbstbewusstsein stärken

• berufliche Orientierung bei Jugendlichen

• Perspektiven erarbeiten und Ziele festlegen

• Selbstpräsentation in einem Bewerbungs- und Vorstellungsgespräch

• Zum Abschluss/Abschlussgespräch/Kompetenznachweise: Teilnahmebestätigung, 

Zertifikat, persönliches CH-Q Kompetenzprofil

Dieses Projekt wird durch das AMS 
Oberösterreich finanziert. 



Nutzung des CH-Q Kompetenzprofils im 
Bewerbungsprozess für Arbeit und Bildung

• Klare Auflistung und Zusammenfassung der eigenen Stärken 
und Kompetenzen

• Die eigenen Stärken und Kompetenzen nennen und 
beschreiben können in einem persönlichen Vorstellungs- und 
Bewerbungsgespräch – Selbstpräsentation

• Weiteres Dokument über die vorhandenen Kompetenzen für 
die schriftliche und persönliche Bewerbung 

Dieses Projekt wird durch das AMS 
Oberösterreich finanziert. 



Fallbeispiele: 
Ergebnisse im Bewerbungsprozess

Frau B. R.:
Agrarbildungszentrum Hagenberg –
Landwirtschaftliche Fachschule, 
Ausbildungsschwerpunkt Gesundheit 
und Soziales – diverse Zusatzausbildung

Interesse für soziale Berufe, 
Berufsorientierung anhand Berufsbilder
Diverse Berufspraktika/Schnuppertage
Stärken/Schwächenanalysen

Fazit: Arbeitsaufnahme als Heimhelferin

Frau H. S.:
Studium für „lizenzierte Assistentin in 
Sportpädagogik“, Universität – Institut 
für Sportpädagogik, Aleppo, Syrien

Sportpädagogin – Interesse für 
Kinderbetreuung

Fazit: Ausbildung Kindergartenhelferin –
erfolgreich abgeschlossen –
Arbeitsaufnahme in einem Kindergarten 
des Magistrats Linz

Dieses Projekt wird durch das AMS 
Oberösterreich finanziert. 



Beispiel CH-Q Kompetenzprofil

Dieses Projekt wird durch das AMS 
Oberösterreich finanziert. 



Vielen Dank 
für Ihre 

Aufmerksamkeit !

Dieses Projekt wird durch das AMS 
Oberösterreich finanziert. 
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Gliederung des Impulses

• Eckdaten des Projekts “Valinda”

• Zielgruppe und Teilnahmevoraussetzungen

• Das Valinda-Validierungsverfahren im Überblick

• Valinda: Zertifizierung durch Bezirksregierung nach § 2 

Altenpflegegesetz

• Weitere Möglichkeiten der Zertifizierung im Altenpflegesektor

○ im Berufsbildungssystem

○ in der Sozialgesetzgebung

2



Das Projekt “Valinda”

3



Eckdaten des Projekts “Valinda”

4

● Validierungsverfahren und 
Nachqualifizierung in der Altenpflege in 
Nordrhein-Westfalen

● 12/2019 – 06/2021 (18 Monate)
● Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales in Nordrhein-Westfalen / 
Europäischer Sozialfonds

● HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, 
Forschung und Innovation 

● Caritas Bildungszentrum Rheine; Caritas 
Bildungszentrum Dorsten; Edith-Stein 
Berufskolleg, Fachseminar für Altenpflege, 
Warendorf

● Universität Paderborn (12/2019 – 
09/2020); Universität Osnabrück (10/2020 
– 06/2021)

● 53 Personen erhielten die Berechtigung, 
die Berufsbezeichnung 
“Altenpfleger/Altenpflegerin” führen zu 
dürfen. 



Zielgruppe und Teilnahmevoraussetzungen

5

● Pflegekräfte in Altenpflegeeinrichtungen 
(ambulant, teil-stationär, stationär), die 
aufgrund ihrer Erfahrung über 
altenpflegerische Handlungskompetenz 
verfügen, nicht aber über eine erfolgreich 
abgeschlossene Berufsausbildung 
„Altenpfleger/Altenpflegerin“.

● Sie sind ganz überwiegend weiblich und 
arbeiten häufig in Teilzeit.

● Die Gruppe der „Nicht-Examinierten“ oder 
„Pflegehilfskräfte“ dürfte eine Größe von 
rund 300 Tsd. Beschäftigten haben.

• Mindestalter: 25 Jahre
• Aktuell: Anstellungsverhältnis zu 

mindestens 50% in einer ambulanten oder 
stationären Pflegeeinrichtung 

• Muttersprache Deutsch oder gute 
Deutschkenntnisse, mündlich und 
schriftlich, B2-Niveau

• Umfangreiche Berufserfahrung in der 
Alten-/Krankenpflege, die stundenmäßig 
insgesamt mindestens viereinhalb Jahren 
Vollzeittätigkeit entspricht.



Valinda-Validierungsverfahren im Überblick
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Zertifizierung im Projekt 
Valinda
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Zertifizierung nach § 2 Altenpflegegesetz

Die Kandidat:innen, die die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden 
hatten, haben dann die Möglichkeit, bei der Bezirksregierung das 
Führen der Berufsbezeichnung “Altenpfleger/Altenpflegerin” zu 
beantragen.

Die Bezirksregierung erteilt die Erlaubnis und stellt die Berufsurkunde 
aus.
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Beispiel
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Alternative Möglichkeiten 
der Zertifizierung
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Foto: LeoSynapse 



Vorüberlegungen 
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Die Möglichkeiten der Zertifizierung in der Altenpflege bzw. den Pflegeberufen generell 
sind durch zwei Rechtskreise geregelt und begrenzt: 
● Bundes- und Landesgesetzgebung außerhalb des Berufsbildungsgesetzes 

(BBiG) 
● Sozialgesetzgebung, wobei die Gesetzesbücher zur Sozialen Pflegeversicherung 

(SGB XI) und zur Gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V) maßgeblich sind.
Die Zertifizierung jenseits der “klassischen” beruflichen Ausbildung beinhaltet dabei 
zweierlei: einerseits alternative Wege zum Zertifikat, andererseits alternative 
Zertifikate.



Exkurs: Gesundheitsberufe in der Berufsbildung
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Es gibt eine Vielzahl von Begrifflichkeiten: „Humandienstleistungsberufe“, 
„Gesundheitsberufe“, „Gesundheitsdienstberufe“, „Gesundheits- und Sozialberufe“, 
„personenbezogene und soziale Dienstleistungsberufe“.

Ein Teil der Gesundheitsberufe, nämlich die durch ein Berufszulassungsgesetz 
geregelten Heilberufe (zu denen auch die Pflegefachfrau/-mann zählt), wird von 
Länder- und Bundesministerien reguliert und nicht wie sonst üblich nach dem 
Ordnungsrahmen des dualen Systems (Berufsbildungsgesetz).

Das Pflegeberufegesetz (PflBG) regelt an erster Stelle das Führen der 
Berufsbezeichnung und dann u.a. die berufliche Ausbildung in der Pflege auf 
Niveau 4 DQR.

Die Gesetzgebung der Länder regelt das Führen von weiteren Berufsbezeichungen 
und Ausbildungen in der Pflege auf Niveau 2 DQR (Pflegeassistenz-Berufe).



Pflegeberufe in der Berufsbildung
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Berufsbildungs-
gesetz

Bundesrechtlich geregelt Landesrechtlich geregelt

Berufe [keine 
Pflegeberufe]

Pflegefachfrau/ 
Pflegefachmann

Pflegefachassistent/in 
(NRW)
Pflegehelfer/in
und Varianten je nach 
Bundesland

Ausbildungs-
dauer

3 Jahre 1-2 Jahre

Art des 
Abschlusses

Berufserlaubnisurkunde 
(staatl. Anerkennung)

Berufserlaubnisurkunde 
(staatl. Anerkennung)



Alternative Wege zum Zertifikat

14

Nr. Zugänge zum Zertifikat Aussteller Art des Zertifikats

1 Externenprüfung·   

bei Nachweis der erforderlichen 
Voraussetzungen 

Bez.Regierung 
(NRW)

Berufserlaubnisurkunde (staatl. 
Anerkennung) - Pflegefachassistenz

2 Externenprüfung mit 
Vorbereitungskurs mit 150 Ustd. 
und vorgeschaltetem individuellem 
Kompetenzcheck

Bez.Regierung 
(NRW)

Berufserlaubnisurkunde (staatl. 
Anerkennung) - Pflegefachassistenz

3 Gleichwertigkeitsprüfung
Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsqualifikationen 

Bez.Regierung 
(NRW) - 
bundesweit

Berufserlaubnisurkunde (staatl. 
Anerkennung) 



Altenpflege und Sozialgesetzgebung
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● Die Erbringung von Pflegeleistungen durch Pflegeeinrichtungen ist in SGB V 
(“Behandlungspflege”) und SGB XI (“Grundpflege”) geregelt. 

● Über den Rahmenvertrag eines Spitzenverbandes oder einen Einzelvertrag mit 
der Pflege- und Krankenkasse verpflichten sich Pflegeeinrichtungen, bestimmte 
Qualitätsstandards einzuhalten. 

● Diese Standards enthalten auch Strukturstandards, und zwar in dem Sinne, dass 
bestimmte Pflegeleistungen bestimmte Qualifikationen der Pflegenden erfordern. 
Diese Qualifikationen fallen teilweise mit den staatlich anerkannten 
Berufsabschlüssen in eins, teilweise ergänzen sie diese. 

● Bei Qualitätsprüfungen müssen alle Qualifikationen durch Zertifikate/Urkunden 
nachgewiesen werden.



Alternative Zertifikate in Pflegeberufen
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Nr. Zertifikat Aussteller Befugnis

1 Behandlungspflege 
in den LG 1 und 2

Berufsbildungs- 
einrichtung

Erbringung von Behandlungspflegen nach § 37 
SGB V in den Leistungsgruppen 1 und 2. Dazu 
zählen z.B. Blutzuckermessung, s.c. Injektion, 
Auflegen von Kälteträgern, i.m. Injektion.   

2 Betreuungskraft/ 
Alltagsunterstützer 
nach AnFöVO 

Berufsbildungs- 
einrichtung

Erbringung von Betreuungs- und 
Entlastungsangeboten nach &45a Abs. 3 SGB 
XI



Perspektiven

17

● Die alternativen Zertifikate sind als Reaktion der Leistungserbringer und 
Leistungsträger auf den eklatanten Mangel an vollausgebildeten 
Pflegefachpersonen zu verstehen. 

● Klassisch stehen die Zertifkate am Ende einer Berufsbildungsmaßnahme, eine 
Validierung von Erfahrungslernen ist nicht vorgesehen. 

● Gleichwohl sind sie ordnungspolitisch bedeutsam, ist die Zugangsvoraussetzung 
zur Qualifizierung für die Leistungserbringung in den LG 1+2 doch lediglich ein 
Jahr einschlägige Berufserfahrung in der ambulanten Altenpflege (alternativ: 
Berufsabschluss als Pflegeassistent/-in). Der Befugnisbereich geht merklich über 
den einer reinen Hilfstätigkeit hinaus.
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